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WIENER RATHAUSKORRESPONDENZ
Wien ,Dennerstag ,den 15 .September1921 .- Abendausgabe3/49

- —
DreissigjährigevollständigeSteuerfreiheitfür Heu -undZubauten
in Wien .Heutegelangtandie MitgliederdesWienerGemeinderates
ein Gesetzentwurfzur Versendung,der sich mitSteuerbegünstigungen
für Heu - ,Um - ,Zu -und Aufbauten im Wiener Gemeindegebiet beschäf - ¬

tigt .NacheingehendenBeratungen,die deramtsführendeStadtrat
Siegel mit allen in BetrachtkommendenKorporationenabgehaltenhat
werdenSteuerberfeiungenvorgeschlagen ,die nochüber dasAusmass

dergeäussertenWünschehinausgehenImParagraph1desGesetzent¬
wurfeswirdausgsprochen ,dassdie Gemeindeauf die Dauervon30
Jahren ,gerechnetvomTagedererstenBenützungsbewilligung,auf
alleZuschlägezurGebäudesteuerdesBundesundaufdiekommunalen
Zins -undSchulheller ,vorallemanderenaberauchvollständigauf
die Gemeindeabgabevon höherenMietzinnen( Mietaufwandbagabe )hei
allenNeu- ,/Zu - ,undAufbautenverzichtet ,die nachWirksamkeitsbe
ginndiesesGesetzesbegonnenundbislängstens31 .Dezember1923
der Benützungübergebenwordensind .Die gleichenBegünstigungen
werdenauchsolchenBautenzuerkannt,derenFertigstellunginfolge
der durchdenKrieghervorgerufenenwirtschaftlichenVerhältnise
bis zumWirksamkeitsbeginndiesesGesetzesgehemmtwar ,fallsdie
Benützungsbewilligungbis zum31 .Dezember1928für alle Teiledes
Gebäudeserteilt wordenist .Voraussetzungfür dieseSteuerbefrei
ungist ,dassauchder Pundauf die ihmzustehendeSteuerminde
stens für die gleicheZeit werzichtet .Esdürftediesumsoweniger
eineSchwierigkeitbilden ,alsnachdemFinanzgesetzentwurfder
Regierungbekanntlich80ProzentderstaatlichenRealsteurenden
GemeindenüberlassenwerdensollenJeneGebühren,dievonderGe-¬
meinde Wienaus Anlass besond rer Leistungen eingehobenwerden ,
wie beispilesweise die Eanal -und Senkgrubenreingungsgebühr ,dietatsächlichen
sonst allgemein nach der Höhedes/Mietzinses berechnet wird ,soll

beiderartbegünstigtenNeu- ,Um- ,Zu-undAufbauteninderWeise
ermittelt werden ,dassdie MietzinseähnlichgearteterOb¬
jekteals Grundlageherangezogenwerden(Parifikation ).DasGesetz

ohnbautenkeineweitereEinschränkung ,nimmtmachtbezüglichder
also Villenu .dgl ,vonder Steuerbefreiungnicht aus .Esgeschieht
die simGegensatzezu früherenGesetzen ,die sichausschlieselich
aufKleinwohnungenbeziehen .DieUrsacheliegt darin ,dasszurZei
sich in Wienauchein ausserordentlich starker Mankelanmittleren
undgrossenWohnungengeltendmacht,eineErscheinung,dieinder
Vorkriegszeitnichtzuverzeichnenwar .Auchsoll durchdieseSteu¬
erbefreiungendasnunschonseit Jehrenschwerdarniederliegende

Baugewerbeüberhaupt eine möglichst weitgehende Förderungerfahren .

Bezüglichjener Banführungen ,die nicht an undfür sichWohnzweeken
sieht das Gesetzdie Einschränkungvor ,dassmindestensdienen

ein Fünftel der durch den Neu - ,Um - ,Zu -oder Aufbau gewonnenen

Flächenfür Wohnzweckezur Verfügunggestellt werdenmuss .Hiebei
werdendie Ausmasseder KellerundDachbödennichtmiteinbezogen.
UmdieErrichtungvonBürohäusernin hiezubesondersgeeigneten

Gegendender StadtdurchdieseBestimmungnicht übermässigzuer-¬
schweren ,wird bestimmt ,dass auch Ersatz -Wohnungsbautenaneiner

anderenStelledesWienerGemeindegebietesdurchdenbetreffenden
Bauherrngeschaffenwerdenkönnen .Es Obliegt demselbennatürlich
die Verpflichtung ,die Benützbarkeit solcher mit demsteuerbefreie

tenHausnichtunmittelbarstehendenWohnbautenfür dieDauerder
30jährigenBegünstigungzusichern .Werauf die Vorteiledieses
Gesetzes Amsprucherhebb ,hat den Nachweiszu erbringen ,dassdie
genanntenVoraussetzungenfürdenBauzutreffen.GegenEntschei¬

dungen des Magistrates steht dem Bauherrn bezw .Hauseigentümerder
Hekursan die gemeinderätlicheBeschwerdekommissionzu .Wenndurch
nachträglicheAenderungenin derBenützungsweisesolcherbegüne
stigter Bauführungen ,insbesonderedurchWegfalldes fürWohnzwek-¬
ke zur Verfügunggestellten Fünftels des Flächenausmassesdie
gesetzlichenVoraussetzungenwegfallen,soist derHauseigentümer
verpflichtet,diesenUmstanddemMagistrateanzuzeigenundkannin
solchenFällenaufdasErlöschenderBegünstigungenerkanntwerd-¬
den .DasgleicheErkenntnisist möglich ,wenndieAnzeigegarnicht
odernichtrechtzeitigerstattet wird .DieaufGrundfrühererGe
setzeerlangtenBegümstigungenbleibendurchdieseneuenBestim¬
mungenunberührt.DasGesetzsollamTagederKundmachungimLan
desgesetzblattefürWienWirkeamkeiterlangen.SolcheBautenunter
liegenbezüglichderHöhederinsenichtdemMieterschutzgesetze
undwerdenauchvonjeder"nforderungfreibleiben.DerFinanz-¬

ausschusswirdsich bereits amnächstenOmntagmitder Vorlagebe
fassen .Die Beratungseitens des Stadtsenates und Landtagessoll s
beschleunigtwerden ,dassschonin sehrnaherFrist mitderGesetz¬
werdunggerechnetwerdenkann

DieneuerWilchpreiseDurcheineVerordnungderLandesregierung
Niederösterreich- Landwerdenmit Wirksamkeitvom18September
dieStallrreisefür Milchum65 %erhöht .DerStallpreis ,derinder
Höchstrelationbisher20KproLiterbetrug ,erfährtsomiteine
Steigerungauf höchstens33K ,wodurchsich automatischauchdie
bestehendenVerkaufspreiseder Milchin Wienumhöchstens13Kpro
Liter erhöhenDie mit grossemNachdruckerfobeneForderungderMol¬
kereien nach Erhöhungder Handelszuschläge- waseine weitereVer
teuerungderWilchzurFolgegehabthättewurdevomMagistratab
gelehnt Die zufolge dieser Verordnungder Landesregierung für Nie

derösterreich-Landvom18 .SeptemberangeltendenneuenPreisedür
fen daherkeinesfallsummehras böchstens13Küberdenderzeit
geltenden Piterpreis hinausgehen .Der Beirat derMilchversorgungs
stelle hat heute diese Erhöhung notgedrungen mit Protest zur Kent

nis genommen,nachdemdie Genehmigungder Stallpreiese vonderLan
desregierungNiederösterreich -Landverfügt wurde ,ohnedieWiener
amtlichenStellen sowiedie Vertreter der WienerKonsumentenschaft
auch nur zu hören .Es ist höchst bedauerlich ,dass dieLandesregie¬
rung für Niederösterreich Land den ländlichen Produzenten dieEr
höhung der Stallpreise schon für Mitte September bewilligt hat Es

ist dies umsobedauerlicher ,als die Wirkungder hohenFuttermit
telpreise ,welchedie UrsachederMilchpreiserhöhungsind ,jaerst

fühlbarwird .in einemspäterenZeitpunktestark
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